
20. bis 23. Nov. 2024

BENÖTIGTE AUSSTELLUNGSFLÄCHE / EXHIBITION SPACE REQUIRED:

HALLENFLÄCHE: Platzmiete per m2 bis / up to 150 m2 € 125,– 
ab / over 151 m2 € 112,–
ab / over 301 m2 € 95,–

FREIGELÄNDE: Platzmiete per m2 € 62,– 

Mindestplatzmiete   € 1.500,–

Standausstattung erfolgt durch den Aussteller.

Stromanschluss Nein ❑ Ja ❑ ____ Stk. Schukosteckdose 230V á €  148,–  Pauschalgebühr
____ Stk. Kraftsteckdose 16A CEE á €   320,– Pauschalgebühr
____ Stk. Kraftsteckdose 32A CEE á €  640,– Pauschalgebühr
____ Stk. Kraftsteckdose 63A CEE á €  1.160,– Pauschalgebühr
____ kw Direktanschlusswert á €  112,–  Pauschalgebühr

Wasseranschluss Nein ❑ Ja ❑ Pauschalgebühr € 260,–

Anmeldegebühr von € 210,–.       Alle Preise exkl. MWSt.

1% Rechtsgebühr: Gebühr gem. § 3 Abs. 4 GebG. 1957 lt. Bescheid des Finanzamtes für Gebühren

und Verkehrsteuern Wien vom 10. 2. 1977, Zl. 386/77-1/77.

❑ Digitaler Messestand/AUSTRO AGRAR DIGITAL:  € 260,-
exklusive 20 % MWSt. und 1% Rechtsgebühr.
Gebühr gem. § 3 Abs. 4 GebG 1957 lt. Bescheid des Finanzamtes für Gebühren und Verkehrsteuern Wien vom 10.2.1977, Zl.386/77-1/77.

E-Mail für Zugangsdaten zur digitalen Messe:

Benötigte Fläche: m2

Benötigte Fläche: m2

Nummer der Aufschreibung

Wir werden an der AUSTRO AGRAR TULLN teilnehmen
und die Teilnahmebedingungen auf Seite 4 uneingeschränkt 
anerkennen.

am
firmenmäßige Zeichnung / Signature

Gültig nur mit Stampiglie und Unterschrift

Kundennummer Eingeteilt Produkte / Marken Ausstellerv.

ANMELDUNG; Anmeldeschluss 8. April 2024
REGISTRATION; final date for registration 8th April 2024

INDOOR: site rental per m2

required area:

required area:OUTDOOR: site rental per m2

Veranstalter/Organiser:

Messebüro: A-3430 Tulln, Messegelände, 
Telefon ++43(0)2272/624 030, Fax ++43(0)2272/652 52

Firmensitz Tulln, FN 91703h, HG St. Pölten, UID Nr. ATU 20225003
www.messe-tulln.at     e-mail: messe@tulln.at

1. Firma (offizieller Wortlaut):
Company (official name):

Anschrift:
Address:

Telefon:
Telephone:

Fax:

/

/ / /

/

Bei Rückfragen zuständig:
Contact for queries:

Persönliche E-Mail:

Land/country PLZ/postcode Ort/location Straße/street

Vorwahl / dialling code Nr. / number

Vorwahl / dialling code Nr. / number

http:// E-Mail für Ausstellerverzeichnis:

UID-Nr.: Firmenbuch Nr.:
Company register no.:

Firmensitz:
Registered office:



Bitte beachten!

Grundsätzlich werden nur Erzeuger oder Generalimporteure land- 
und forstwirtschaftlicher Geräte und Produkte sowie  
Kommunalmaschinen und -geräten mit überregionaler Bedeutung 
als Aussteller zugelassen und es dürfen auch nur Produkte 
dieser Art ausgestellt werden.
Nicht zugelassen sind: Spezial-Maschinen und -Geräte welche auf 
Grund ihrer Konstruktion und ihres Anwendungsbereiches für die 
Bauwirtschaft sowie die Garten- und Rasenpflege konzipiert sind 

sowie Maschinen, Geräte, Zubehör und Dienstleistungen im Bereich 
Weinbau, Obstbau und Kellereitechnik.
Damit Ihr Angebot vom zielstrebigen Fachbesucher leichter und 
schneller gefunden werden kann, wollen wir die Ausstellungsbereiche 
möglichst gestrafft und räumlich übersichtlich einteilen. 
Dazu brauchen wir Ihre Hilfe! 
Bitte kreuzen Sie unbedingt an zu welchen der nachstehenden 
Angebotsbereiche Sie zugeordnet sein wollen:

2. Wir beabsichtigen folgende Waren auszustellen:

A. Aus eigener Erzeugung:

Produkt: Anwendungsbereich:

B. Als Generalimporteur:

Erzeuger: Produkt: Anwendungsbereich:

❑  Landtechnik – Traktor & Zubehör, Ernte-, Sä- und
Bodenbearbeitungsmaschinen

❑  Stalltechnik, Stallbau, Landw. Gebäude
und Ausstattung

❑  Saatgut und Dünger, Pflanzenschutzmittel

❑ Holz + Energie

❑   Direktvermarktung

❑ Smart Farming, Beratung und Service

❑  Kommunaltechnik

Bitte beachten: Die Messeleitung ist berechtigt, nicht angeführte und den Ausstellungsrichtlinien nicht entsprechende Produkte auf 
Kosten und Risiko des Ausstellers vom Ausstellungsbereich zu verweisen bzw. zu entfernen.



Produktverzeichnis AUSTRO AGRAR TULLN 2024:
LANDTECHNIK – TRAKTOR & 
ZUBEHÖR, ERNTE-, SÄ- UND 
BODENBEARBEITUNGS - 
MASCHINEN
 Anhänger
 	Arbeitskleidung
 	Ballenpressen
 	Ballenzangen
 	Beregnungsanlagen
 	Bewässerungsanlagen
 	Biolandbau
 	Bodenbearbeitungsgeräte
 	Cambridgewalzen
 	Eggen
 	Einzelkorntechnik
 	Elektrozäune
 	Erntemaschinen
 	Ersatzteile, Zusatzausrüstung/

Service
 	Fahrersitze
 	Frontlader, Ladegeräte
 	Grubber
 	Grünlandmaschinen, Grünlandtechnik
 	Heuerntemaschinen
 	Heukräne, Heubagger
 	Hochdruckreiniger
 	Hoflader
 	Hydraulik
 	Kartoffelerntemaschinen
 	Ketten für Land- u. Forstwirtschaft
 	Kipper
 	Kippmulden f. Traktoren
 	Kombimaschinen
 	Kräne
 	Kreiseleggen
 	Lader
 	Ladewagen
 	Landmaschinen
 	Mähdrescher
 	Mählader
 	Mähtechnik, Mähtraktoren, 

Mähwerke
 	Motorsensen
 	Mulchgeräte
 	Pflüge
 	Planiergeräte
 	Reifen und Felgen für land- und 

forstwirtschaftliche Maschinen
 	Reinigungsgeräte
 	Rundballpressen u. -zangen 
 	Saatgutbearbeitung
 	Sämaschinen
 	Seilwinden
 	Stapler
 	Traktoren, Zugmaschinen
 	Traktorenumbau auf 

Betrieb mit Pflanzenöl
 	Transporter

 	Zapfwellenaggregate
 ..................................................................................
 ..................................................................................

STALLTECHNIK, STALLBAU, LANDW. 
GEBÄUDE UND AUSSTATTUNG
 Aufstallungen
 Betonlochboden
 Betonmischer
 Böden
 Brückenwaagen
 Elektrozäune
 Elevatoren
 Entmistungsanlagen
 Fördertechnik
 Fütterungstechnik
 Gebäude- u. Baumaterialien
 Generatoren
 Getreidetechnik, Getreidetrockner
 Gülletechnik
 Hammermühlen
 Heufördertechnik
 Hochdruckreiniger
 Hygiene
 Insektenschutz
 Lagerbehälter, Lagertechnik 
 Lüftungstechnik u. Klimatechnik
 Mahlanlagen, Mischanlagen
 Melk- und Milchtechnik
 Pumpen
 Separatoren
 Silotechnik
 Stalleinrichtungen
 Stroh- und Heuaufbereitung
 Tierzuchtgeräte
 Videoüberwachung
 Weidezaungeräte
 Werkzeuge und Service
 Windschutz
 ..................................................................................
 ..................................................................................

HOLZ UND ENERGIE
 Biogasanlagen
 Brenn-/Treibstoffe (fest & flüssig)
 Energie aus Holz
 Entrindungsanlagen
 Forstanhänger
 Forstgeräte
 Forstkräne
 Forstmaschinen
 Generatoren
 Hackgeräte
 Häcksler
 Heizungen, Heizgeräte
 Holzbearbeitung
 Holzhackmaschinen

 Holzspalter
 Motorsägen
 Notstromaggregate
 Sägen, Kreissägen; Bandsägen
 Strom
 ..................................................................................
 ..................................................................................

SAATGUT UND DÜNGER,
PFLANZENSCHUTZMITTEL
 Düngermischanlagen
 Düngerstreuer
 Feldspritzen
 Flüssigdünger
 Güllefässer, Vakuumfässer
 Mineralische Dünger
 Miststreuer
 Organische Dünger
 Pflanzenschutzmittel
 Pflanzenschutztechnik u. -geräte 
 Saatgut
 Saatgutbearbeitung 
 ..................................................................................
 ..................................................................................

DIREKTVERMARKTUNG 
 Braten / Backen / Kochen
 Direktvermarktung
 Räucherschränke
 Verpackungstechnik
 Waagen
 ..................................................................................
 ..................................................................................

SMART FARMING, BERATUNG 
UND SERVICE
 Beratung und Information
 Digital Farming
 Drohnen
 EDV f. Land- u. Forstwirtschaft 
 Elektronik für Landmaschinen
 Fachliteratur
 Internet-Plattform
 ..................................................................................
 ..................................................................................

KOMMUNALTECHNIK 
 Kehrmaschinen
 Kommunale Anbaugeräte 
 Kommunale Leistungen 
 Kommunalmaschinen u. -geräte 
 Rasenpflege (kommunal)
 Salzstreugeräte 
 Schneeräumgeräte f. Anbau 
 ..................................................................................
 ..................................................................................

Das Anmeldeformular bildet die Grundlage für die kostenlose Eintragung im Ausstellerverzeichnis der AUSTRO AGRAR TULLN 2024. Für Eintragungsfehler trägt die MESSE 
TULLN GmbH keine wie immer geartete Haftung und behält sich das Recht vor, Begriffe zusammenzufassen und bei mehr als 15 Artikeln nur die wichtigsten anzuführen.

(Bitte nur Produkte angeben, die am Stand ausgestellt werden)



Die Teilnahmebedingungen, die einen wesentlichen Bestandteil 
des Aussteller- Miet ver trages bilden, werden durch den Aussteller 
bei Fertigung der Anmeldung vollinhaltlich u. rechtsverbindlich 
zur Kenntnis genommen.

1. Öffnungszeiten der Messe
Die AUSTRO AGRAR TULLN 2024 findet von Mittwoch,  
20. November bis Samstag, 23. November 2024 statt. Die 
Ausstellung ist von 9.00-17.00 Uhr geöffnet. 

2. Platzmiete, Anmeldegebühr
Die Platzmiete ist bis spätestens 31. Oktober 2024 auf das 
Konto der MESSE TULLN GmbH, IBAN: AT88 3288 0000 0000 
0695, BIC: RLNWATW1880  (Raiffeisenbank Tulln) zu entrichten. 
Die Anmeldegebühr beträgt pro Aussteller € 210,– und ist 
gleichzeitig mit der Platzmiete zu entrichten. Für den Fall des 
 Zahlungsverzuges werden 12 % Verzugszinsen p. a. in Rechnung 
gestellt.

3. Anmeldung, Storno
Die Anmeldung geschieht ausschließlich durch die Einsendung 
der von der  Messe leitung ausgegebenen Anmeldeformulare. 
Anmeldeschluss ist der 8. April 2024. Die vollzogene Anmeldung 
ist für den Aussteller bindend und kann nicht zurückgezogen 
werden. Eine Zurückziehung ist auch ausgeschlossen, wenn 
die Messeleitung die hinsichtlich der Platzgröße und Platzart 
angemeldeten Wünsche nicht voll befriedigen kann. Wenn die 
Messeleitung ausnahmsweise die Zurückzie hung einer 
Anmeldung bis 7 Tage vor Messebeginn annimmt, hat der 
Aussteller eine Stornogebühr von 30 Prozent der Platzgebühr 
zu entrichten. Bei späterem Storno sind 100 Prozent der 
Platzgebühr zu entrichten.

4. Zulassung
Die Zulassung zur Ausstellung entscheidet die Messeleitung, 
die die Annahme bestätigt. Der Messeleitung steht es frei, 
Anmeldungen ohne Angabe von Grün den abzulehnen.

5. Platzzuweisung
Die Zuweisung der Plätze erfolgt durch die Messeleitung. 
Während des Standauf baues sind die Anweisungen der 
Messeleitung genau zu beachten. Hallenpfeiler, Säulen und 
Wandvorsprünge sind Teil der zugeteilten Ausstellungsfläche 
und mindern Standgröße und Standmiete nicht. Für etwaige 
Aufgrabungsarbeiten ist vor Aufbaubeginn die Bewilligung 
durch die Messeleitung einzuholen. Die Wände und Böden der 
Hallen dürfen nicht bemalt, beklebt oder beschädigt werden. 
Die gemieteten Plätze sind vom Aussteller in gutem, reinen 
Zustand zu halten. Die ermieteten Ausstellungsplätze dürfen 
in keiner Form weiter- oder untervermietet werden.

6. Reklamationen und Ansprüche
Reklamationen betreffend das Ausmaß, die Ausgestaltung 
oder die Anordnung der Ausstellungsplätze, sowie betreffend 
Strom- oder Wasseranschluss können bei sonstigem Ausschluss 
aller diesbezüglichen Ansprüche nur während der Dauer der 
Ausstellung bei der Messeleitung angebracht werden. Etwaige 
sonstige Ansprüche der Aussteller sind spätestens 3 Tage 
nach Schluss der Ausstellung bei der Messeleitung anzumelden. 
Später erhobene Ansprüche gelten als verjährt. Abmachungen 
jeder Art sind nur gültig, wenn sie schriftlich festgelegt 
wurden.

7. Ausstellerlegitimation
Die Ausstellerfirma erhält für jeden zugeteilten Platz bis zu 
200 m2 6 Stück und ab 201 m2 10 Stück Ausstellerkarten, 
welche die Inhaber berechtigen, die Aus stellungsanlagen 
während der festgesetzten Zeiten zu betreten. Darüber hinaus 
sind weitere Ausstellerkarten bei der Messeleitung käuflich 
zu erwerben. Weiters erhält jeder Aussteller kostenlos 2 Stück 
Parkscheine für den reservierten Ausstellerparkplatz.

8. Werbung im Messegelände
Drucksachen und Werbemittel dürfen nur innerhalb des 
gemieteten Standes, nicht aber in den Hallengängen oder im 
Messegelände verteilt werden. Es sind nur messebezogene 
Werbemaßnahmen der Aussteller zulässig, die nicht gegen 
ge setzliche Vorschriften oder die guten Sitten verstoßen. 
Werbung mit weltan schaulichen oder politischem Charakter 
ist nicht gestattet. Vergleichende und  Superlativ-Werbung 
ist unzulässig. Optische, sich bewegende und akustische 
Werbemittel sind erlaubt, sofern sie die Nachbarstände nicht 
belästigen und die  messeeigene Lautsprecheranlage in den 
Hallen nicht übertönen.

9. Aufbauzeit
Für die Errichtung der Ausstellungsstände stehen die gemieteten 
Flächen von 14. bis 19. November täglich von 7.00-19.00 Uhr 
zur Verfügung.

10.  Feuerpolizeiliche und sicherheitstechnische 
Einrichtungen

Hydranten, Feuerlöscher, E-Schaltkästen, Gasabsperrhähne 
und Fluchtwege etc. sind nicht zu verstellen oder zu 
beeinträchtigen. Das Verwenden von offenem Feuer, Flüssiggas, 
Schweißgeräten und funkenerzeugenden Maschinen ist in 
den Hallen streng verboten. Dekormaterial für die 
Ausstellungsstände muss den  feuerpolizeilichen Vorschriften 
entsprechen. In den Ausstellungshallen der MESSE TULLN 
GmbH gilt generelles Rauchverbot.

11. Wireless Internet
Es steht in allen Hallen und am Freigelände Mitte und Ost 
für Aussteller WIRELESS Internet (HOT SPOT) zur Verfügung. 
Die Betreibung von W-LAN ACCESSPOINTS von anderer Seite 
als der MESSE TULLN GmbH ist am gesamten Messegelände 
nicht gestattet.

12. Haftung und Versicherung
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung bei Diebstahl, 
Abhandenkommen oder Beschädigung der vom Aussteller 
oder Dritten eingebrachten oder zurückgelassenen Güter, 
insbesondere Ausstellungs- und Standausrüstungsgegenstände. 
Der Veranstalter ist zum Abschluss irgendwelcher 
Versicherungen nicht verpflichtet. Der Veranstalter übernimmt 
keinerlei Haftung für sämtliche vom Aussteller, seinen 
Angestellten oder Vertragspartnern am Messegelände 
abgestellten Sachen sowie auch Fahrzeugen. Der Aussteller 
haftet seinerseits für etwaige Schäden, die durch ihn, seine 
Angestellten, seine Vertragspartner oder durch seine 
Ausstellungsgegenstände und -einrichtungen an Personen 
oder Sachen verursacht werden. Der Veranstalter ist klag- und 
schadlos zu halten. Sämtliche Be- und Einschränkungen von 
Gewährleistungs- bzw. Schadenersatzansprüchen gelten nicht 
für den Fall von Personenschäden bzw. in Fällen vorsätzlichen 
oder krass grob fahrlässigen Handelns der MESSE Tulln GmbH. 
In der Auf- bzw. Abbauzeit hat jeder Aussteller eine erhöhte 
Sorgfaltspflicht für die Sicherheit seiner Güter. Wertvolle und 
leicht bewegliche Ausstellungsgegenstände sind außerhalb 
der Messeöffnungszeiten (insbesonders nachts) vom 
Messestand zu entfernen und vom Aussteller selbst auf 
eigenes Risiko zu verwahren. Der Aussteller  erklärt sich damit 
einverstanden, dass außerhalb der Öffnungszeiten, sowie in 
der Aufbau- und Abbauzeit im Sinne der Sicherheit 
Videoaufnahmen vorgenommen werden. Die Aufnahmen 
werden nicht veröffentlicht und entsprechend der Vorschriften 
gelöscht. 

Der Veranstalter haftet nicht für Vermögens-, Gesundheits- 
oder sonstige Schäden, welcher Art auch immer, die im 
Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung oder 
Abwicklung einer Ausstellung dem Aussteller selbst, dessen 
Bediensteten oder dritten Personen, aus welchem Grund auch 
immer, entstehen. Der Veranstalter haftet nicht für entgangenen 
Gewinn. Es wird daher den Ausstellern empfohlen, eine 
entsprechende Versicherung abzuschließen. Dieser 
Haftungsausschluss gilt auch, wenn Schäden durch Mängel 
an Gebäuden oder Einrichtungen des Veranstalters verursacht 
werden. Der Veranstalter haftet überhaupt nur dann, wenn 
Schäden durch ihn oder seine Leute vorsätzlich herbeigeführt 
wurden. Es obliegt dem Geschädigten, diese Voraussetzung 
zu beweisen. Aus dem Handeln oder Unterlassen anderer 
Aussteller, deren Leuten oder Vertragspartnern kann der 
Aussteller keinen wie immer gearteten Anspruch gegen den 
Veranstalter ableiten. Der Aussteller hat allfällige Mängel bei 
sonstigem Verzicht unverzüglich schriftlich zu rügen und dem 
Veranstalter die Möglichkeit zur Mängelbehebung zu geben. 
Etwaige Ansprüche des Ausstellers sind sofort schriftlich dem 
Veranstalter zu melden, widrigenfalls sie als verwirkt gelten. 
Für fehlerhafte Einschaltungen oder Eintragungen im offiziellen 
Messekatalog und/oder anderen Messedrucksorten wird 
keinerlei Haftung übernommen (Druckfehler, Formfehler, 
falsche Einordnung, Nichteinschaltung, etc). Der Veranstalter 
nimmt für den Aussteller bestimmte Sendungen nicht in 
Empfang und haftet nicht für eventuelle Verluste, für unrichtige 
oder verspätete Zustellung. Das Übernachten in den Hallen 
und im Freigelände ist verboten.

13. Fahrzeugverkehr, Parkverbot
Innerhalb des Messegeländes gilt während der Ausstellungszeit 
allge meines Parkverbot. Während der Dauer der Ausstellung 
dürfen Aussteller das Gelände nur mit gültiger Ausstellerkarte 
von 7.00-8.30 Uhr und nach 17.00 Uhr befahren. Der Aussteller 
stimmt ausdrücklich zu, dass das Fahrzeuginnere jederzeit von 
der MESSE TULLN oder deren Erfüllungsgehilfen kontrolliert 
wird.

14. Weisungen des Messepersonals
Die Aussteller sind verpflichtet, den Vertretern der MESSE 
TULLN GmbH jederzeit das Betreten der Stände zu ermöglichen. 

Den Weisungen des Messepersonals ist von den Ausstellern 
unbedingt Folge zu leisten, widrigenfalls die Räumung des 
Standes angeordnet werden kann. Die Ausschank von 
alkoholischen Getränken auf den Messeständen ist nicht 
gestattet!

15. Standräumung
Die Abräumung der Stände vor Schluss der Ausstellung ist 
untersagt. Spätestens am 3. Tage nach Schluss der Ausstellung 
muss die Räumung beendet sein, widri genfalls die Messeleitung 
berechtigt ist, die Güter auf Kosten des Ausstellers abräumen 
und einlagern zu lassen. Alle Ausstellungsplätze sind dem 
Vermieter bei Schluss der Räumungsfrist in dem gleichen 
Zustand zurückzugeben, in dem sie übernommen wurden.

16. Strom- und Wasseranschluss
Der Strombedarf ist im Anmeldeformular zu vermerken. Die 
erforderlichen Vereinbarungsunterlagen werden dann dem 
Aussteller zugesandt. Bei Wasserbedarf ist das Einvernehmen 
mit der Messeleitung herzustellen.

17. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für sämtliche aus der Teilnahme an der Ausstellung 
oder durch den Besuch derselben entstehenden Verbindlichkeiten 
ist Tulln. Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird der 
Gerichtsort Tulln vereinbart.

18. Preisauszeichnung
Alle ausgestellten Waren bzw. Preislisten und Kataloge müssen 
in € und inklusive MWSt. ausgezeichnet sein. Die 
Preisauszeichnung muss nach den aktuellen für Österreich 
gültigen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

19. Aufmachung der Messestände
Die Zuweisung der Plätze erfolgt durch die Messeleitung. 
Hiebei sind die Wei sungen der Messeleitung einzuhalten. 
Aufmachungen, die dem guten Geschmack oder dem einheitlichen 
Stil widersprechen, sind auf Anordnung der Messeleitung zu 
ändern. Im Weigerungsfalle steht der Messeleitung das Recht 
zu, die Änderung auf Kosten des Ausstellers durchführen zu 
lassen. Jeder Aussteller hat seinen Stand mit seiner 
Firmenaufschrift nach Anweisung der Messeleitung zu versehen. 
Der gemietete Platz muss am Eröffnungstage um 8 Uhr früh 
bezogen und dementsprechend  belegt sein und dies während 
der Dauer der Ausstellung bleiben. 

20. Gebrauchte Ausstellungsgüter
Gebrauchte Ausstellungsgüter dürfen nur zu Demonstrations-
zwecken ausgestellt werden und dürfen nicht zum Kauf 
angeboten werden. Sie müssen als solche gekennzeichnet 
werden, selbst wenn nur ein Teil (Fahrgestell, Motor, Aufbau 
etc.) davon betroffen ist.

21. Anerkennung
Der Aussteller erklärt durch die Unterfertigung der Anmeldung, 
die Teilnahmebe dingungen vorbehaltlos und einverständlich 
zur Kenntnis genommen zu haben. Der Aussteller anerkennt 
durch seine Unterschrift das der MESSE TULLN GmbH 
zustehende Recht der Selbsthilfe im Falle des Zuwiderhandelns 
gegen die in den vorliegenden Bedingungen enthaltenen 
Verbote.

22. Ausstellerkatalog
Es wird ein offizieller Katalog herausgegeben, der den 
Ausstellungsbesuchern als Führer und den Kaufinteressenten 
als Nachschlagewerk dient. Eintragung ohne Gewähr.

23. Digitale Messe/AUSTRO AGRAR DIGITAL
Die „Digitale Messe“ ist vor, während und nach der Austro Agrar 
Tulln 2024 auf der Website der Messe Tulln GmbH von  
1. Oktober 2024 bis 30. Juni 2025 abrufbar. Die Aussteller 
werden über den genauen Zeitpunkt der Freischaltung der 
„Digitalen Messe“ informiert. Innerhalb des oben genannten 
Zeitraums erhalten die Aussteller der „Digitalen Messe“ einen 
exklusiven Webspace (max. 3 GB pro Aussteller) auf der Website 
der Messe Tulln GmbH. Nach Ablauf des oben definierten 
Zeitraums werden alle hochgeladenen Inhalte der Aussteller 
zur Gänze gelöscht. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich 
Aussteller der Austro Agrar Tulln 2024. Für die „Digitale Messe“ 
werden ausschließlich die Inhalte der Aussteller übernommen. 
Die Aussteller der „Digitalen Messe“ übernehmen die volle 
Haftung für die hochgeladenen Inhalte. Jegliche Haftung der 
Messe Tulln GmbH ist ausgeschlossen. Die Messe Tulln GmbH 
behält sich das Recht vor, hochgeladene Inhalte zu löschen.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
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